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Stellungnahme zum Referentenentwurf der Dritten Verordnung zur Än-
derung der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen; hier: 
Länderanhörung 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) der Dritten Verordnung zur Änderung der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (Elektrolyseure) nehme ich wie folgt 
Stellung: 

zu Artikel 1 Nummer 3: 

In der Nummer 10.26.1 sollte der Schwellenwert des Ergebnisses der Trilog-
Verhandlungen zur Novellierung der IE-Richtlinie übernommen, die hilfsweise Schwelle 
von 68 MW jedoch gestrichen und stattdessen in Vollzugshinweisen aufgenommen 
werden. Hintergrund ist die erwartete dynamische Entwicklung des spezifischen 
Strommengenbedarfs für die Herstellung von Wasserstoff. 

Zum Erfüllungsaufwand: 

Allgemein: 

Der unter E sowie unter VI. Regelungsfolgen Nr. 4 angesprochene Erfüllungaufwand ist 
entsprechend dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungaufwands in 
Regelungsvorhaben der Bundesregierung (von September 2022) zu untergliedern in den 
einmaligen und den wiederkehrenden Erfüllungsaufwand. Dabei ist unter dem einmaligen 
Aufwand der einmalig bei der Einführung oder Änderung einer Vorgabe anfallende 
Aufwand, der Umstellungsaufwand, zu verstehen. In dem Referentenentwurf wird der 
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Aufwand für die bis 2030 erwarteten Genehmigungsverfahren sowohl für Wirtschaft als 
auch für die Verwaltung dem Umstellungsaufwand zugerechnet. Dieser Aufwand entsteht 
jedoch nicht bei der Umstellung und wäre m.E. somit dem wiederkehrenden 
Erfüllungsaufwand zuzurechnen. 

Zu VI. Regelungsfolgen Nr. 4. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft: 
 
Der in Ansatz gebrachte durchschnittliche Zeitbedarf für den Verfahrensschritt 
„Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung“ in Höhe von 290 h erscheint plausibel, wobei 
darauf hingewiesen wird, dass in Niedersachsen eine gesonderte Erfassung des 
Zeitaufwandes für die Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erfolgt. Der 
pauschalen Reduzierung des Aufwandes für Genehmigungsverfahren um ein Drittel kann 
jedoch nicht gefolgt werden. Genehmigungsverfahren in Niedersachsen werden seit 
Jahren unter Einsatz des elektronischen Antragstellungsprogramms gestellt; auch zur 
fakultativen Durchführung von Erörterungsterminen gibt es keine Veränderung. Somit ist 
hier keine  Aufwandsreduzierung festzustellen. In Niedersachsen ist in der Verwaltung in 
den letzten Jahren vielmehr eine Zunahme des durchschnittlichen Zeitaufwandes für 
Genehmigungsverfahren festzustellen. 

Zu VI. Regelungsfolgen Nr. 4 Erfüllungsaufwand der Verwaltung: 

Zur Bestimmung des Erfüllungsaufwandes für die Verwaltung wird der Leitfaden des Statis-
tischen Bundesamtes aus 9/2022 herangezogen. Die Personalkosten werden danach mit 
einem Stundensatz von 43,80 EUR berücksichtigt. Hierzu ist anzumerken, dass bereits 
2012 für die Bestimmung des durchschnittlichen Zeitbedarfs für den Verfahrensschritt 
„Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung“ in BR-Drs. 319/12 mit Personalkosten für die 
Verwaltung in Höhe von ca. 42,00 EUR pro Stunde kalkuliert wurde. Seinerzeit wurden 
aber nicht die durchschnittlichen Lohnkosten pro Stunde über alle Laufbahnen in Ansatz 
gebracht, sondern von einer hälftigen Verteilung zwischen den Laufbahnen des gehobenen 
und des höheren Dienstes ausgegangen (BR-Drs. 319/12, S. 124, FN 5). Dieses erscheint 
in Anbetracht der Wertigkeit der Aufgabe „Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung“ 
sachgerecht. Übertragen auf die jetzige Abschätzung wäre demzufolge auf Grundlage der 
Zahlen des Statistischen Bundesamtes mit einem gemittelten Stundensatz von 54,55 EUR 
zu kalkulieren.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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